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Vorschriften zur Arbeitssicherheit 

Arbeiten mit Vibrationsbelastungen 

 
 

Zusätzliche Gefahren zu «Arbeiten in Produktionsstätten» 
 
Durchblutungsstörungen, Knochen- und Gelenkschäden sowie Rückenbeschwerden wegen Hand-, Arm- und 
Ganzkörpervibrationen (Nr. 30) 
Massnahmen zur Risikominderung: 
– Führen Sie Arbeiten mit Vibrationen nur aus, wenn Sie dafür instruiert, ausgebildet und berechtigt sind. 
– Verwenden Sie nur geeignete Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel, die dem vorgesehenen 

Verwendungszweck entsprechen. 
– Teilen Sie Arbeiten, bei denen starke Vibrationen auftreten, unter mehreren Personen auf (Jobrotation)? 
– Prüfen Sie, ob vibrationshemmende und wärmeisolierende Handgriffe in gutem Zustand sind.  

– Verwenden Sie für Arbeiten mit Vibrationen Handschuhe, welche vibrationshemmend sind und vor Kälte 
schützen (Kälte verstärkt die schädigende Wirkung von Vibrationen). 

 

Verhaltensregeln  
 

• Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen 

• Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt 

• Lassen Sie sich bei Ihren Arbeiten nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche 
lenken von der Arbeit ab und fuhren zu Konzentrationsstörungen) 

• Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften. Tragen Sie immer 
die Schutzbrille, Gehörschutz und die vorgeschriebenen Handschuhe und evt. Staubmasken. Tragen Sie 
geschlossene Kleidung oder evt. Schutzanzüge. 

• Führen Sie Arbeiten mit Vibrationen nur aus, wenn Sie dafür instruiert, ausgebildet und berechtigt sind. 

• Verwenden Sie nur geeignete Geräte, Maschinen und Arbeitsmittel, die dem vorgesehenen 
Verwendungszweck entsprechen. 

• Vergewissern Sie sich, dass die vorgesehenen Staubabsauganlagen eingeschaltet und funktionsfähig 
sind. 

• Arbeiten Sie nur an Einrichtungen/Maschinen, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen 
instruiert sind 

• Entfernen oder überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und 
Einrichtungen 

• Achten Sie auf die richtige Körperhaltung. 

• Melden Sie Mängel und hohen Verschleiss an Einrichtungen, Absauganlagen, Maschinen und 
Montagevorrichtungen immer dem Vorgesetzten 

• Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten 

• Halten Sie sich an die Vorgaben <<SUVA Sichere Lehrzeit>> 

 
Checkliste Vibrationen am Arbeitsplatz, suva, 67070.D 
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Swissmechanic, Grundausbildung, Jugendschutz, Gefährliche Arbeiten und Ausbildungsinhalte 
Link:  

   
 

https://www.swissmechanic.ch/grundbildung-erwachsenenbildung/ausbildungsbetriebe-berufsbildner/jugendschutz/artmid/2688/articleid/996/gefaehrliche-arbeiten-und-ausbildungsinhalte#content

